
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 31. Mai 2011 

 

 Nr. 2011/1119   

Stiftung Swisscor, v.d. Martin Jäggi, 4515 Oberdorf: Beitrag aus dem Lotteriefonds an 

die Aktion „Die Schweiz zeigt Herz. Solothurn zeigt Herz“ 

  

1. Erwägungen 

Die Stiftung Swisscor, v.d. Martin Jäggi, führt seit elf Jahren jährlich für rund 100 bedürftige 

ausländische Kinder ein medizinisch betreutes Ferienlager in der Schweiz durch. Dieses Jahr 

werden Kinder aus Waisenhäusern in Mazedonien nach Mels eingeladen. Um für die gute Sache 

werben zu können, findet 2011 rund um die HESO die Aktion „Die Schweiz zeigt Herz. Solo-

thurn zeigt Herz“ mit verschiedenen Aktivitäten (u.a. mit Referaten und einem Benefiz-Konzert) 

statt. Die Stiftung Swisscor ersucht um einen Beitrag aus dem Lotteriefonds. 

2. Beschluss 

2.1 Der Stiftung Swisscor, v.d. Martin Jäggi, Oberdorf, wird an die Aktion “Die Schweiz 

zeigt Herz. Solothurn zeigt Herz” ein einmaliger Beitrag von Fr. 10'000.-- aus dem 

Lotteriefonds zugesichert. 

2.2 Die Beitragszusicherung ist 5 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet und 

erlöscht nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 Es ist in den Werbeunterlagen und allgemein in geeigneter Form publik zu machen, 

dass es sich um ein Engagement des Lotteriefonds des Kantons Solothurn handelt. 

2.4 Die Abteilung Lotterie- und Sportfonds ist ermächtigt, den Betrag zulasten des Kontos 

233003 “Lotteriefonds” nach Erhalt eines Schlussberichtes des diesjährigen Ferienlagers 

und einer Schlussabrechnung der Aktion an der HESO sowie eines Einzahlungsscheines 

anzuweisen. 
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